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Bekanntmachung über gefasste Beschlüsse in der 26. Sitzung des Hauptausschusses am 21. Dezember 2023 
 
Der Hauptausschuss beschloss im öffentlichen Teil: 
 
DS 0646 Auftragsvergabe von Herstellungs- und Lieferleistungen eines Tragkraftspritzenfahrzeuges-Wasser  

Der Hauptausschuss beschließt die Auftragsvergabe von Herstellungs- und Lieferleistungen eines Tragkraftspritzenfahrzeuges-Wasser 
an die Firma Rosenbauer GmbH Deutschland über 249.568,00 Euro für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Nauen für die Einheit Markee. 
Der Bürgermeister wird mit der Auftragsvergabe beauftragt. 
Beschluss-Nr. 608/2023 

DS 0645 Grundstücksangelegenheit, Verkauf einer Teilfläche im Scheunenweg  
Der Hauptausschuss stimmt dem Verkauf einer Teilfläche von ca. 88 m² des Grundstückes Gemarkung Nauen, Flur 15, Flurstück 381 
im Scheunenweg an den Eigentümer des Nachbargrundstückes Gemarkung Nauen, Flur 15, Flurstück 80 zum Zweck einer zusammen-
hängenden Bebauung zu. 
Die Teilfläche des Grundstückes ist für die Stadt Nauen derzeit entbehrlich. Der Verkauf erfolgt als eigenständig nicht bebaubare Split-
terfläche (Arrondierungsfläche) entsprechend dem Bodenrichtwert in Höhe von 280,00 €/m².   
Im notariellen Kaufvertrag werden eine Mehrerlösabführungsklausel und das Wiederkaufsrecht für 10 Jahre zu Gunsten der Stadt Nauen 
festgeschrieben. Ebenso wird eine Bauverpflichtung in den Vertrag aufgenommen: Der Erwerber beantragt die Baugenehmigung für die 
geplante zusammenhängende Bebauung spätestens 1 Jahr nach Eigentumsumschreibung und stellt den Bau spätestens 3 Jahre nach 
Erteilung der Baugenehmigung fertig. 
Eine Belastungsvollmacht in Höhe des Kaufpreises zuzüglich der geplanten Investitionen wird unter Bezugnahme auf die allgemeine 
Genehmigung des Ministeriums des Innern gemäß § 75 Abs. 5 BbgKVerf für Rechtsgeschäfte nach § 75 Abs. 4 BbgKVerf vor Eigen-
tumsumschreibung gewährt. 
Beschluss-Nr. 609/2023 

 
Bekanntmachung über gefasste Beschlüsse in der 27. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 1. Februar 2024 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschloss im öffentlichen Teil: 
 
DS 0648 Bevollmächtigung des Bürgermeisters zur Vergabe von Bauleistungen über 100.000,00 Euro für das Bauvorhaben: „Gehweg Siedler-

straße, Ortsteil Bergerdamm“. 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt, dem wirtschaftlichsten Bieter aus dem Vergabeverfahren - der Firma Strabag Neuruppin- den 
Zuschlag für die Ausführung der Baumaßnahme „Gehweg Siedlerstraße, Ortsteil Bergerdamm“ gemäß dem Submissionsergebnis 
(vorliegendes Angebot 325.803,23 Euro brutto) zu erteilen. 
Der Bürgermeister wird über die Beauftragung in den folgenden Sitzungen berichten. 
Beschluss-Nr.: 610/2024 

DS 0647 Bevollmächtigung des Bürgermeisters zur Vergabe von Bauleistungen über 100.000,00 Euro für das Bauvorhaben: „grundhafte Sani-
erung der Marx-Engels-Straße, Kernstadt“ 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt, dem wirtschaftlichsten Bieter aus dem Vergabeverfahren - der Firma Strabag Seddiner See- den 
Zuschlag für die Ausführung der Baumaßnahme „Grundhafte Sanierung der Marx-Engels-Straße, Kernstadt“ gemäß dem Submis-
sionsergebnis (vorliegendes Angebot 372.261,11 Euro brutto) zu erteilen. 
Der Bürgermeister wird über die Beauftragung in den folgenden Sitzungen berichten. 
Beschluss-Nr.: 611/2024 

DS 0633-1 Grundstücksangelegenheit Nauen, OT Wachow - Einbringung eines Grundstücks in das Gesellschaftsvermögen der Wohnungsbau- und 
Verwaltungsgesellschaft mbH Ketzin (GWV-Ketzin) 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Einbringung der Liegenschaft in 14641 Nauen, OT Wachow, Friedrich-Engels-Straße 
16, Gemarkung Wachow, Flur 1, Flurstück 89/1, 8 m² und 89/3, 1749 m² in das Gesellschaftsvermögen der Wohnungsbau- und Verwal-
tungsgesellschaft mbH Ketzin (GWV-Ketzin.) 
Das Grundstück ist für die Stadt entbehrlich, da es sich um ein sogenanntes gefangenes Grundstück handelt. Es verfügt nicht über eine 
Zuwegung, u.U. besteht ein Notwegerecht gemäß § 917 BGB. 
Beschluss-Nr.: 612/2024 
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DS 0653 Berufung einer Wahlleiterin und ihrer Stellvertreterin für die Stadt Nauen 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, Frau Andrea Bublitz zur Wahlleiterin und Frau Lisa Niemann zur stellvertretenden Wahl-
leiterin zu berufen. 
Beschluss-Nr.: 613/2024 

 
Die Beschlüsse finden Sie unter http://ris.nauen.de. 
Einsicht nehmen können Sie auch im Büro der Stadtverordnetenversammlung, Rathausplatz 1, Zimmer 24. 
 
 

Haushaltssatzung 
der Stadt Nauen für das Haushaltsjahr 2024 

 
Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.11.2023 folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der 
 
 ordentlichen Erträge auf      52.106.600 EUR 
 ordentlichen Aufwendungen auf      52.062.600 EUR 
 
 außerordentlichen Erträge auf        0 EUR 
 außerordentlichen Aufwendungen auf       0 EUR 
 
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der 
 
 Einzahlungen auf      65.621.100 EUR 
 Auszahlungen auf      67.248.100 EUR 
 
festgesetzt. 
 
Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf: 
 
 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf   52.955.500 EUR 
 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf   52.171.500 EUR 
 
 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf     4.015.600 EUR 
 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf   14.176.400 EUR 
  
 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     8.650.000 EUR 

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf        900.200 EUR 
 
 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                                   0 EUR 
 Auszahlungen an Liquiditätsreserven                                    0 EUR 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 8.650.000 
EUR festgesetzt. 
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§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
 
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  300 v.H. 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)    425 v.H. 
 

2. Gewerbesteuer      320 v.H. 
 

§ 5 
 
1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000 

EUR festgesetzt. 
 
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustel-

len sind, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.  
 
3. Die Wertgrenze, ab der außerplanmäßige und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung 

bedürfen, wird bei: 
 

a) Personalaufwendungen/-auszahlungen auf 45.000 EUR, 
b) Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen/-auszahlungen und sonstige ordentliche Aufwen-

dungen/Auszahlungen auf 25.000 EUR 
und  

c) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 100.000 EUR  
 

festgesetzt. 
 

Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, die sich aus einer gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtung ergeben, die aber durch Zahlungen anderer Körper-
schaften gedeckt werden und Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen aufgrund von zweckgebundenen Zuschüssen bedürfen, unabhängig von den Wertgrenzen, 
nicht der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. 

 
Aufwand ohne Auszahlung ist nicht erheblich. 

 
Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen unterhalb dieser Wertgrenzen gelten als unerheblich. Diese werden auf Antrag der Fachbereiche durch den Kämmerer 
entschieden. Bewilligte, nicht erhebliche Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen werden der Stadtverordnetenversammlung mit dem Jahresabschluss zur Kennt-
nis gebracht. 

 
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei: 
 

a) der Entstehung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis auf 800.000 EUR 
und 

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 800.000 EUR  
 
festgesetzt. 
 
5. Die Wertgrenze für geringfügige Baumaßnahmen gemäß § 16 Abs. 3 KomHKV wird auf 15.000 EUR festgesetzt.  
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§ 6 
 
Entfällt 
 
Nauen, 05.12.2023 
 
gez. Manuel Meger 
Bürgermeister 
 

Aufstellungsvermerk 
 
Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Nauen für das Haushaltsjahr 2024 einschließlich mittelfristigen Finanzplan für den Planungszeitraum 
2025 - 2027 aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt. 
 
Nauen, 26.09.2023 
 
gez. Christian Beckmann 
Kämmerer 
 
Feststellungsvermerk 
 
Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Nauen für das Haushaltsjahr 2024 einschließlich mittelfristigen Finanzplan für den Planungszeitraum 
2025 – 2027 festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet. 
 
Nauen, 04.10.2023 
 
gez. Manuel Meger 
Bürgermeister 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Stadt Nauen für das Haushaltsjahr 2024 und der Finanzplan einschließlich Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 
2025 - 2027 wurden von der Stadtverordnetenversammlung auf ihrer Sitzung am 29.11.2023 unter der Beschlussnummer 589/2023 beschlossen. 
 
Der Beschluss wurde dem Landkreis Havelland als untere Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Unter dem Aktenzeichen 15.1.2.06.24 wurde die 
Genehmigung für den unter § 2 der Haushaltssatzung 2024 festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahme in Höhe von 8.650.000,00 Euro mit Schreiben vom 
19.02.2024 erteilt. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung 2024 der Stadt Nauen wird gemäß § 3 Absatz 3 und § 67 Absatz 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22, [Nr. 18], S. 6) öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg oder Verfahrens- und Formvorschriften, die aufgrund 
der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
die Satzung oder sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
Die Haushaltssatzung liegt in der Stadtverwaltung Nauen, Rathausplatz 1, Zimmer 9 zu den Sprechzeiten zur Einsichtnahme aus. 
 
Nauen, 20.02.2024 
 
gez. Manuel Meger 
Bürgermeister 

   



 

 

A — Amtlicher Teil 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Wahlleiterin der Stadt Nauen 
zu den Wahlen der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Nauen 

und den Ortsbeiräten der Ortsteile Berge, Bergerdamm, Börnicke, Groß Behnitz, Kienberg, Klein Behnitz, Lietzow, Markee, Neukammer, Ribbeck, 
Tietzow, Wachow und Waldsiedlung 

am 9. Juni 2024 
 
Aufforderung an alle Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen zur Benennung wahlberechtigter Personen zum Zwecke der Besetzung 
des Wahlausschusses in der Stadt Nauen 
 
Gemäß § 16 Abs. 1 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG), in Verbindung mit § 3 Brandenburgische Kommunalwahlverordnung 
(BbgKWahlV), ist für das Wahlgebiet der Stadt Nauen ein Wahlausschuss zu bilden. 
 
Der Wahlausschuss besteht aus der Wahlleiterin als Vorsitzende, ihrem Stellvertreter und fünf Beisitzern. Die Vorsitzende und ihr Stellvertreter wurden 
gemäß § 15 Abs. 1 BbgKWahlG durch die Stadtverordnetenversammlung berufen. 
 
Die Wahlleiterin beruft die Besitzer auf Vorschlag der im Wahlgebiet vertretenen Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen aus den wahl-
berechtigten Personen des Wahlgebietes.  
 
Der Wahlausschuss fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit in öffentlicher Sitzung. Der Wahlausschuss ist beschlussfähig, wenn außer der Wahl-
leiterin mindestens zwei weitere Mitglieder anwesend sind.  
 
Verweisen möchte ich auf die Ablehnungsgründe zur Wahrnehmung einer ehrenamtlichen Tätigkeit im Wahlausschuss, nach § 92 Abs. 5 des 
BbgKWahlG. Gemäß § 92 Abs. 4 BbgKWahlG darf niemand in mehr als einem Wahlorgan Mitglied sein. Wahlbewerber, Vertrauenspersonen und stel-
lvertretende Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge dürfen nicht Mitglied in einem Wahlausschuss sein. 
 
Die Vorschläge sind unter Angabe des Familien- und Vornamens, Wohnanschrift, Geburtsdatum und die telefonische Erreichbarkeit unter folgender 
Anschrift einzureichen: Stadt Nauen, Wahlleiterin, Rathausplatz 1, 14641 Nauen. 
 
Bitte teilen Sie mir Ihren Vorschlag bis zum 21. März 2024 mit. 
 
gez. Andrea Bublitz 
Wahlleiterin der 
Stadt Nauen 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Wahlleiterin der Stadt Nauen 
Aufforderung an alle Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen zur Benennung wahlberechtigter Personen zum Zwecke der 

Besetzung der Wahlvorstände für die Europa- und Kommunalwahlen in der Stadt Nauen am 9. Juni 2024 
gemäß § 18 Abs. 1 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG), in Verbindung mit § 5 Brandenburgische Kommunalwahlver-

ordnung (BbgKWahlV 
 
Die Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen werden aufgefordert, dem Wahlleiter wahlberechtigte Personen zur Mitarbeit in einem 
Wahlvorstand bis zum 31. März 2024 vorzuschlagen. 
 
Die Vorschläge erfolgen schriftlich unter Angabe des Vor- und Familiennamens, des Geburtsdatums, der Wohnanschrift, der Telefonnummer und ggf. 
der E-Mail-Adresse des Betreffenden.  
 
Die Stadt Nauen ist in 26 Wahlbezirke und 3 Briefwahlbezirken eingeteilt. Der Wahlvorstand besteht aus dem Wahlvorsteher als Vorsitzenden, seinem 
Stellvertreter und weiteren drei bis sieben Beisitzern, die aus den wahlberechtigten Personen der Stadt Nauen berufen werden. Bei der Berufung der 
Beisitzer sind  
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Vorschläge der im Wahlgebiet vertretenen Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen möglichst zu berücksichtigen. Bedienstete der Stadt 
Nauen können auch dann berufen werden, wenn sie nicht im Wahlgebiet wohnen. 
 
Bitte beachten Sie, dass gemäß § 92 Abs. 4 BbgKWahlG niemand in mehr als einem Wahlorgan Mitglied sein darf. Das heißt, ein Mitglied im Wahlvorstand 
kann nicht gleichzeitig Wahlbewerber, Vertrauensperson, stellvertretende Vertrauensperson oder Mitglied im Wahlausschuss sein (§ 92, Abs. 4 
BbgKWahlG). Auf die allgemeinen Ablehnungsgrüne zur Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit gemäß § 92 Abs. 5 BbgKWahlG verweise ich 
entsprechend. 
 
 
gez. Andrea Bublitz 
Wahlleiterin der 
Stadt Nauen 

 
Bekanntmachung der Wahlleiterin 

vom 26. Februar 2024 
Wahlen der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Nauen, des Ortsbeirates des Ortsteils Berge, des Ortsbeirates des 

Ortsteils Bergerdamm, des Ortsbeirates des Ortsteils Börnicke, des Ortsbeirates des Ortsteils Groß Behnitz, des 
Ortsbeirates des Ortsteils Kienberg, des Ortsbeirates des Ortsteils Klein Behnitz,des Ortsbeirates des Ortsteils 

Lietzow, des Ortsbeirates des Ortsteils Markee, des Ortsbeirates des Ortsteils Neukammer, des Ortsbeirates des 
Ortsteils Ribbeck, des Ortsbeirates des Ortsteils Tietzow, des Ortsbeirates des Ortsteils Wachow und des Ortsbei-

rates des Ortsteils Waldsiedlung 
 
Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der Brandenburgi-
schen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich Folgendes bekannt: 
 
I. Wahltermine für die Wahlen sowie die Wahlzeit 

Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der allgemeinen Kommunalwahlen 2024 vom 17. August 2023 (GVBl. 
II Nr. 57) finden die Wahlen  
 der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Nauen 
 des Ortsbeirates des Ortsteils Berge 
 des Ortsbeirates des Ortsteils Bergerdamm 
 des Ortsbeirates des Ortsteils Börnicke 
 des Ortsbeirates des Ortsteils Groß Behnitz 
 des Ortsbeirates des Ortsteils Kienberg 
 des Ortsbeirates des Ortsteils Klein Behnitz 
 des Ortsbeirates des Ortsteils Lietzow 
 des Ortsbeirates des Ortsteils Markee 
 des Ortsbeirates des Ortsteils Neukammer 
 des Ortsbeirates des Ortsteils Ribbeck 
 des Ortsbeirates des Ortsteils Tietzow 
 des Ortsbeirates des Ortsteils Wachow 
 des Ortsbeirates des Ortsteils Waldsiedlung 

 
am Sonntag, den 09. Juni 2024 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr  

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales die Wahltermine für die vorgenannten Haupt- und Stichwahlen durch Rechts-
verordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für diese Wahlen möglichst 
frühzeitig einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin: 

 
A. Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Nauen 

 
 
1. Anzahl der zu wählenden Stadtverordneten  

 
Es sind insgesamt 28 Stadtverordnete zu wählen. 
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2. Wahlkreise 
Die Stadtverordnetenversammlung hat durch Beschluss das Wahlgebiet in einen Wahlkreis eingeteilt: 

 
3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist 
3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen sowie Einzelbewerbenden eingereicht 

werden. Daneben können Parteien, politische Vereinigungen und Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Listen-
vereinigung einreichen. Sie dürfen sich jedoch bei jeder Wahl nur an einer Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung an einer 
Listenvereinigung schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl aus. 

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht werden. Sie müssen spätestens bis zum 
Donnerstag, den 04. April 2024, 12 Uhr,  

bei der 
Wahlleiterin der Stadt Nauen 
Frau Andrea Bublitz 
Zimmer 23 
Rathausplatz 1 
14641 Nauen 

schriftlich eingereicht werden. 
 

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen 
Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzuschließen, ist der Wahlleiterin für die Stadt Nauen durch die für das Wahl-
gebiet zuständigen Organe aller am Zusammenschluss Beteiligten spätestens bis zum Donnerstag, den 04. April 2024, 12 Uhr, 
schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung der an dem Zusammenschluss beteiligten Gruppierungen muss bei Parteien oder politischen 
Vereinigungen von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstands, darunter der oder dem Vorsitzenden 
oder einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, bei Wählergruppen von der oder dem Vertretungsberechtigten der Wählergruppe 
unterzeichnet sein. 
 

5. Inhalt der Wahlvorschläge 
5.1 Die Wahlvorschläge sollen nach Vordruckmuster 5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht werden. Sie müssen enthalten 

a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, den Tag der Geburt, den Geburtsort, die Staatsangehörig-
keit und die Anschrift eines jeden Bewerbenden in erkennbarer Reihenfolge, 

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung den vollständigen Namen der einreichenden Partei oder 
politischen Vereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; der im Wahlvorschlag angegebene 
Name der Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem Namen übereinstimmen, den diese im Lande führt, 

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der einreichenden Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwendet, auch diese; aus dem Namen muss hervorgehen, dass es sich um eine Wählergruppe handelt; der Name 
und die etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen von Parteien oder politischen Vereinigungen oder deren Kurzbe-
zeichnung enthalten, 

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch diese; zusätzlich sind die Namen und, sofern vorhanden, auch die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten 
Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben, 

e) den Namen des Wahlgebietes und bei wahlkreisbezogenen Wahlvorschlägen auch die Bezeichnung des Wahlkreises. 
Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerbenden darf nur die unter Buchstabe a und e bezeichneten Angaben enthalten. 

5.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen Bewerbenden enthalten. 
Ein wahlgebietsbezogener Wahlvorschlag darf höchstens insgesamt 42 Bewerbende enthalten. 
 

5.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Telekommunikationsanschluss der Vertrauensperson und der stellvertre-
tenden Vertrauensperson enthalten. Als Vertrauensperson kann auch eine Bewerbende oder ein Bewerbender benannt werden. 
Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, 
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. 

5.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung muss von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet 
zuständigen Vorstandes, darunter der oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. 
Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss von der oder dem Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Vertretungsbe-
rechtigung ist auf mein Verlangen nachzuweisen. Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung muss von jeder an ihr beteiligten 
Partei, politischen Vereinigung und Wählergruppe entsprechend unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbe-
werbenden muss von dieser oder diesem unterzeichnet sein. 

5.5 Wichtige Beschränkungen 
Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvorschlag für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Nauen 
benannt sein. Die oder der Bewerbende auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit 
einem eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt. 
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6. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerbende oder Bewerbender 
6.1 Die Benennung als Bewerbende oder Bewerbender auf einem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe 

oder Listenvereinigung ist an folgende Voraussetzungen geknüpft: 
a) Die oder der Bewerbende muss gemäß § 11 BbgKWahlG wählbar sein. 
b) Die oder der Bewerbende muss durch eine Versammlung zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 BbgKWahlG 

bestimmt worden sein (siehe Nummer 7). 
c) Die oder der Bewerbende muss der Benennung auf dem Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung ist nach 

dem Vordruckmuster 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von einer Partei 
eingereicht, hat die oder Bewerbende in der Zustimmungserklärung zudem ihre oder seine Parteimitgliedschaften anzugeben 
oder zu erklären, dass sie oder er parteilos ist. 

Die in Buchstabe a) und c) genannten Voraussetzungen gelten ferner für Einzelbewerbende. 
6.2 Zur Wählbarkeit 
6.2.1 Wählbarkeit von Deutschen 

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die 
- am 09. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er 
- infolge Richterspruch das Wahlrecht nicht besitzt, 
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus 

befindet oder 
- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt. 

6.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern 
Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch alle Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die 
- am 09. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 Absatz 3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er 
- infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt, 
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus 

befindet, 
- infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 

nicht besitzt oder 
- infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung im Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt. 

6.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerbende und für jeden Bewerbenden eine Bescheinigung der Wahlbehörde nach dem 
Vordruckmuster 8a zu § 32 Absatz 5 Nummer 2 BbgKWahlV einzureichen, dass die oder der vorgeschlagene Bewerbende wählbar 
ist. 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, müssen mir mit der Beschei-
nigung nach Satz 1 zusätzlich eine Versicherung an Eides statt nach dem Vordruckmuster 8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgK-
WahlV über ihre Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, dass sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit 
ausgeschlossen sind. 

 
7. Zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 BbgKWahlG 
7.1 Die Bewerbenden einer Partei oder politischen Vereinigung und ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der zum Zeit-

punkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in ge-
heimer Abstimmung bestimmt worden sein (Mitgliederversammlung). Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von den 
Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung).  

7.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet keine Organisation hat, können die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge 
auch durch die im gesamten Amtsgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegierte 
oder durch die für die Wahl zum Kreistag des Landkreises Havelland wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereini-
gung oder deren Delegierte bestimmt werden. 

7.3 Die Bewerbenden einer Wählergruppe sowie ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammen-
tritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Wählergruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wähler-
gruppe nicht mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlge-
biet wahlberechtigten Anhängerinnen und Anhänger (Anhängerinnen- und Anhängerversammlung) der Wählergruppe in ge-
heimer Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern oder Anhängerin-
nen und Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung). 
Die Ausführungen zu Nummer 8.2 gelten für mitgliedschaftlich organisierte Wählergruppen entsprechend. 

7.4 Die Bewerbenden einer Listenvereinigung sowie ihre Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen Mitglieder- oder Delegierten-
versammlung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinnge-
mäß. 
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7.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierten von dem zuständigen Vorstand der Partei 

oder politischen Vereinigung oder der oder dem Vertretungsberechtigten der Wählergruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist 
entweder einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu laden. 

 
7.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist für die geheime Wahl der Bewer-

benden sowie der Delegierten für die Delegiertenversammlung vorschlagsberechtigt. Den Bewerbenden ist Gelegenheit zu geben, 
sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In der Versammlung müssen sich mindestens drei 
Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte an der Abstimmung beteiligen. 

7.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift nach dem Vordruckmus-
ter 9a zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahlvorschlag beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die 
Art, der Ort und die Zeit der Versammlung, die Form der Einladung, die Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhängerinnen und 
Anhänger oder Delegierten sowie das Ergebnis der geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter der 
Versammlung und zwei von der Versammlung hierzu bestimmte Teilnehmerinnen oder Teilnehmer an Eides statt zu versi-
chern, dass die gesetzlichen Mindestanforderungen an eine demokratische Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten gemäß § 
33 Absatz 5 BbgKWahlG beachtet worden sind. 

 
8. Unterstützungsunterschriften 
8.1  Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
8.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen, die am 21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-

schlags im 20. Deutschen Bundestag oder im 7. Landtag Brandenburg durch mindestens eine im Land Brandenburg gewählte Abge-
ordnete oder durch mindestens einen im Land Brandenburg gewählten Abgeordneten oder im Kreistag des Landkreises Havelland 
durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in der Stadtverordnetenver-
sammlung Nauen durch mindestens eine Stadtverordnete oder durch mindestens einen Stadtverordneten seit der letzten Wahl un-
unterbrochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.  

8.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Kreistag des 
Landkreises Havelland durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in 
der Stadtverordnetenversammlung Nauen durch mindestens eine Stadtverordnete oder durch mindestens einen Stadtverordneten 
seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit. 

8.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner nicht für Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr betei-
ligten Gruppierungen wenigstens eine der in Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 genannten Voraussetzungen für die Befreiung von diesem 
Erfordernis erfüllt. 

 
8.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerbenden, die am 21. August 2023 aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkrei-

ses Havelland oder in der Stadtverordnetenversammlung Nauen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften befreit.  

8.2 Wichtige Hinweise 
8.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer oder eines Ein-

zelbewerbenden, die oder der nach der vorstehenden Nummer 9.1 von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht be-
freit ist, sind 
- im Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlags mindestens 20 Unterstützungsunterschriften von im Wahlgebiet wahl-

berechtigten Personen, 
beizufügen. 

8.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahlberechtigten Person ist spätestens bis zum  

Mittwoch, den 03. April 2024, 16 Uhr,  
bei der 

Wahlbehörde, Stadt Nauen, 
Zimmer 23, Rathausplatz, 14641 Nauen 

zu leisten. 
Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister 
im Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von Unterschriften ermächtigten Stelle 
geleistet werden. Die hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen Unterschriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3) sind der Wahl-
behörde (Stadt Nauen, Rathausplatz 1, Nauen) spätestens bis 
 

Mittwoch, den 03. April 2024, 16 Uhr,  
 

vorzulegen. 
 
Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind auf den von mir aufgelegten oder ausgegebenen amtlichen Formblättern 
für Unterschriftenlisten nach dem Vordruckmuster 6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschrif-
ten zu erbringen: 
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8.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers sofort bei der Wahlbehörde, Stadt Nauen, Rat-
hausplatz 1, Zimmer 23, 14641 Nauen aufgelegt.  
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie Anschrift einer jeden und eines jeden Bewerbenden in erkennbarer 
Reihenfolge anzugeben. Daneben ist beim Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listen-
vereinigung deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, anzugeben.  
Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schriftliche Erklärung zu bestätigen, dass die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge 
gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden sind, oder eine Ausfertigung der Niederschrift über die Bestimmung der Bewerbenden 
sowie ihrer Reihenfolge vorzulegen. Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind ferner auch die Namen, und, sofern vor-
handen, die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Gruppierungen anzugeben. 
Beim Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerbenden ist die Bezeichnung "Einzelwahlvorschlag" anzugeben. 
Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich unter den vorgenannten Voraussetzungen auch amtliche Formblätter für die 
Unterzeichnung des Wahlvorschlags  bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, 
vor einer Notarin oder einem Notar oder bei einer anderen zur Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben. 

8.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppen oder Listenvereinigungen dürfen erst nach der Bestimmung 
der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterstützungsunterschrif-
ten sind ungültig. 

8.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Nauen 
unterzeichnen. Hat eine Person für diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für diese Wahl 
geleisteten Unterstützungsunterschriften ungültig. 

8.2.6 Wahlkreisbezogene Wahlvorschläge dürfen nur von den in dem betreffenden Wahlkreis wahlberechtigten Personen unterzeichnet 
werden. Hat eine Person einen wahlkreisbezogenen Wahlvorschlag unterzeichnet, der für einen Wahlkreis gilt, in dem sie nicht 
wahlberechtigt ist, so ist ihre Unterschriftsleistung ungültig. 

8.2.7 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die 
Bewerbenden selbst ist unzulässig. 

8.2.8 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag der Geburt und Anschrift der unterzeichnenden Person sowie das Datum 
der Unterschriftsleistung anzugeben. Die unterzeichnende Person hat sich vor der Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurück-
nahme gültiger Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos. 

8.2.9 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Behinderung einer Hilfe bei der Unterschriftsleistung bedarf, kann eine 
Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) bestimmen, die die Unterschriftsleistung vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die wegen 
einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklä-
rung vor einer oder einem Beauftragten der Wahlbehörde ersetzen. Der Antrag kann bis Montag, den 01. April 2024, 16 Uhr, schrift-
lich bei der Wahlbehörde gestellt werden. 

8.2.10 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichnerinnen und Unterzeichner, die die Unterstützungsunterschrift auf der von 
mir aufgelegten oder ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu vermerken, dass sie im Wahlgebiet (im Falle eines wahlgebiets-
bezogenen Wahlvorschlags) oder im betreffenden Wahlkreis (im Falle eines wahlkreisbezogenen Wahlvorschlags) zum Zeitpunkt 
ihrer Unterschriftsleistung wahlberechtigt sind.  

 
10. Mängelbeseitigung 

Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 04. April 2024, 12 Uhr, können Mängel, die sich auf die Zahl und Reihenfolge der Bewerbenden 
beziehen, nicht mehr behoben und fehlende Unterstützungsunterschriften nicht mehr beigebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn die 
oder der Bewerbende so mangelhaft bezeichnet ist, dass ihre oder seine Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die Gültigkeit 
der Wahlvorschläge berühren, können bis zu der Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) 
beseitigt werden. 

 
11. Zulassung der Wahlvorschläge 

Der Wahlausschuss beschließt am 8. April 2024 in öffentlicher Sitzung über die Zulassung der Wahlvorschläge. Im Übrigen wird auf 
§ 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV verwiesen. 

 
B. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Berge 

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Nauen gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Berge mit folgenden Maßgaben sinngemäß: 

 
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Berge ist das Gebiet dieses Ortsteils. 

Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis. 
  
2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen. 
 
3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen Bewerbenden enthalten. 

Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 6 Bewerbende enthalten. 
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4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Berge ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhn-

lichen Aufenthalt haben. 
 
5. Die in der Stadt Nauen wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren Delegierte 

können auch die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Berge bestimmen, sofern die Anzahl 
der im Ortsteil Berge wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer 
Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Nauen wahlberechtigten Mitglieder nicht für 
die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend. 

 
6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung, einer oder eines Ein-

zelbewerbenden, die oder der von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind mindestens 3 Unterstüt-
zungsunterschriften beizufügen. Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen Vereini-
gungen und Wählergruppen befreit, die am 21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des Orts-
teils Berge durch mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; Entsprechendes gilt für Einzelbewer-
bende, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat Berge vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens 
eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Buch-
stabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß. 

C. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Bergerdamm 

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Nauen gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Bergerdamm mit folgenden Maßgaben sinngemäß: 

 
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Bergerdamm ist das Gebiet dieses Ortsteils. 

Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis. 
  
2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen. 
 
3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen Bewerbenden enthalten. 

Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 6 Bewerbende enthalten. 
 
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Bergerdamm ihren ständigen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 
5. Die in der Stadt Nauen wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren Delegierte 

können auch die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Bergerdamm bestimmen, sofern 
die Anzahl der im Ortsteil Bergerdamm wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Nauen wahlberechtigten 
Mitglieder nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 
entsprechend. 

 
6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung, einer oder eines Ein-

zelbewerbenden, die oder der von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind mindestens 3 Unterstüt-
zungsunterschriften beizufügen. Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen Vereini-
gungen und Wählergruppen befreit, die am 21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des Orts-
teils Bergerdamm durch mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; Entsprechendes gilt für Einzel-
bewerbende, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat Bergerdamm vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, 
wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß. 

 
D. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Börnicke 

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Nauen gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Börnicke mit folgenden Maßgaben sinngemäß: 

 
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Börnicke ist das Gebiet dieses Ortsteils. 

Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis. 
  
2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen. 
 

 

 
   



 

A — Amtlicher Teil 
 
3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen Bewerbenden enthalten. 

Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 6 Bewerbende enthalten. 
 
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Börnicke ihren ständigen Wohnsitz oder ge-

wöhnlichen Aufenthalt haben. 
 
5. Die in der Stadt Nauen wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren Delegierte 

können auch die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Börnicke bestimmen, sofern die 
Anzahl der im Ortsteil Börnicke wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durch-
führung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Nauen wahlberechtigten Mit-
glieder nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 
entsprechend. 

 
6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung, einer oder eines Ein-

zelbewerbenden, die oder der von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind mindestens 3 Unterstüt-
zungsunterschriften beizufügen. Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen Vereini-
gungen und Wählergruppen befreit, die am 21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des Orts-
teils Börnicke durch mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; Entsprechendes gilt für Einzelbe-
werbende, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat Börnicke vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn min-
destens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen gelten die Ausführungen 
zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß. 

 
E. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Groß Behnitz 

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Nauen gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Groß Behnitz mit folgenden Maßgaben sinngemäß: 

 
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Groß Behnitz ist das Gebiet dieses Ortsteils. 

Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis. 
  
2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen. 
 
3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen Bewerbenden enthalten. 

Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 6 Bewerbende enthalten. 
 
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Groß Behnitz ihren ständigen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 
5. Die in der Stadt Nauen wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren Delegierte 

können auch die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Groß Behnitz bestimmen, sofern 
die Anzahl der im Ortsteil Groß Behnitz wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Nauen wahlberechtigten 
Mitglieder nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 
entsprechend. 

 
6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung, einer oder eines Ein-

zelbewerbenden, die oder der von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind mindestens 3 Unterstüt-
zungsunterschriften beizufügen. Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen Vereini-
gungen und Wählergruppen befreit, die am 21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des Orts-
teils Groß Behnitz durch mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; Entsprechendes gilt für Ein-
zelbewerbende, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat Groß Behnitz vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, 
wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß. 

 
F. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Kienberg 

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Nauen gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Kienberg mit folgenden Maßgaben sinngemäß: 

 
 

   



 

A — Amtlicher Teil 
 
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Kienberg ist das Gebiet dieses Ortsteils. 

Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis. 
  
2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen. 
 
3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen Bewerbenden enthalten. 

Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 6 Bewerbende enthalten. 
 
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Kienberg ihren ständigen Wohnsitz oder ge-

wöhnlichen Aufenthalt haben. 
 
5. Die in der Stadt Nauen wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren Delegierte 

können auch die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Kienberg bestimmen, sofern die 
Anzahl der im Ortsteil Kienberg wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durch-
führung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Nauen wahlberechtigten Mit-
glieder nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 
entsprechend. 

 
6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung, einer oder eines Ein-

zelbewerbenden, die oder der von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind mindestens 3 Unterstüt-
zungsunterschriften beizufügen. Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen Vereini-
gungen und Wählergruppen befreit, die am 21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des Orts-
teils Kienberg durch mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; Entsprechendes gilt für Einzelbe-
werbende, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat Kienberg vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn 
mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen gelten die Ausführun-
gen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß. 

 
G. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Klein Behnitz 

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Nauen gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Klein Behnitz mit folgenden Maßgaben sinngemäß: 

 
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Klein Behnitz ist das Gebiet dieses Ortsteils. 

Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis. 
  
2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen. 
 
3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen Bewerbenden enthalten. 

Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 6 Bewerbende enthalten. 
 
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Klein Behnitz ihren ständigen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 
5. Die in der Stadt Nauen wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren Delegierte 

können auch die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Klein Behnitz bestimmen, sofern 
die Anzahl der im Ortsteil Klein Behnitz wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Nauen wahlberechtigten 
Mitglieder nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 
entsprechend. 

 
6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung, einer oder eines Ein-

zelbewerbenden, die oder der von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind mindestens 3 Unterstüt-
zungsunterschriften beizufügen. Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen Vereini-
gungen und Wählergruppen befreit, die am 21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des Orts-
teils Klein Behnitz durch mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; Entsprechendes gilt für Ein-
zelbewerbende, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat Klein Behnitz vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, 
wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß. 

 

 

 
   



 

A — Amtlicher Teil 
 
H. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Lietzow 

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Nauen gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Lietzow mit folgenden Maßgaben sinngemäß: 

 
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Lietzow ist das Gebiet dieses Ortsteils. 

Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis. 
  
2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen. 
 
3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen Bewerbenden enthalten. 

Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 6 Bewerbende enthalten. 
 
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Lietzow ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhn-

lichen Aufenthalt haben. 
 
5. Die in der Stadt Nauen wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren Delegierte 

können auch die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Lietzow bestimmen, sofern die 
Anzahl der im Ortsteil Lietzow wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durch-
führung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Nauen wahlberechtigten Mit-
glieder nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 
entsprechend. 

 
6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung, einer oder eines Ein-

zelbewerbenden, die oder der von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind mindestens 3 Unterstüt-
zungsunterschriften beizufügen. Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen Vereini-
gungen und Wählergruppen befreit, die am 21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des Orts-
teils Lietzow durch mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; Entsprechendes gilt für Einzelbe-
werbende, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat Lietzow vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn min-
destens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen gelten die Ausführungen 
zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß. 

 
I. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Markee 

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Nauen gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Markee mit folgenden Maßgaben sinngemäß: 

 
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Markee ist das Gebiet dieses Ortsteils. 

Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis. 
  
2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen. 
 
3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen Bewerbenden enthalten. 

Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 6 Bewerbende enthalten. 
 
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Markee ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhn-

lichen Aufenthalt haben. 
 
5. Die in der Stadt Nauen wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren Delegierte 

können auch die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Markee bestimmen, sofern die 
Anzahl der im Ortsteil Markee wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durchfüh-
rung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Nauen wahlberechtigten Mitglieder 
nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entspre-
chend. 

 
 
 
 
 

   



 

A — Amtlicher Teil 
 
6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung, einer oder eines Ein-

zelbewerbenden, die oder der von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind mindestens 3 Unterstüt-
zungsunterschriften beizufügen. Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen Vereini-
gungen und Wählergruppen befreit, die am 21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des Orts-
teils Markee durch mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; Entsprechendes gilt für Einzelbewer-
bende, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat Markee vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn mindes-
tens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen gelten die Ausführungen zu 
Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß. 

 
J. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Neukammer 

 
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Nauen gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Neukammer mit folgenden Maßgaben sinngemäß: 

 
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Neukammer ist das Gebiet dieses Ortsteils. 

Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis. 
 
2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen. 
 
3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen Bewerbenden enthalten. 

Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 6 Bewerbende enthalten. 
 
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Neukammer ihren ständigen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 
5. Die in der Stadt Nauen wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren Delegierte 

können auch die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Neukammer bestimmen, sofern die 
Anzahl der im Ortsteil Neukammer wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Nauen wahlberechtigten 
Mitglieder nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 
entsprechend. 

 
6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung, einer oder eines Ein-

zelbewerbenden, die oder der von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind mindestens 3 Unterstüt-
zungsunterschriften beizufügen. Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen Vereini-
gungen und Wählergruppen befreit, die am 21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des Orts-
teils Neukammer durch mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; Entsprechendes gilt für Einzel-
bewerbende, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat Neukammer vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn 
mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen gelten die Ausführun-
gen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß. 

 
K. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Ribbeck 

 
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Nauen gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Ribbeck mit folgenden Maßgaben sinngemäß: 

 
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Ribbeck ist das Gebiet dieses Ortsteils. 

Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis. 
  
2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen. 
 
3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen Bewerbenden enthalten. 

Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 6 Bewerbende enthalten. 
 
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Ribbeck ihren ständigen Wohnsitz oder ge-

wöhnlichen Aufenthalt haben. 
 
 
 
 

 

 
   



 

A — Amtlicher Teil 
 
5. Die in der Stadt Nauen wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren Delegierte 

können auch die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Ribbeck bestimmen, sofern die 
Anzahl der im Ortsteil Ribbeck wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durch-
führung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Nauen wahlberechtigten Mit-
glieder nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 
entsprechend. 

 
6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung, einer oder eines Ein-

zelbewerbenden, die oder der von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind mindestens 3 Unterstüt-
zungsunterschriften beizufügen. Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen Vereini-
gungen und Wählergruppen befreit, die am 21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des Orts-
teils Ribbeck durch mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; Entsprechendes gilt für Einzelbe-
werbende, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat Ribbeck vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn min-
destens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen gelten die Ausführungen 
zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß. 

 
B. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Tietzow 

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Nauen gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Tietzow mit folgenden Maßgaben sinngemäß: 

 
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Tietzow ist das Gebiet dieses Ortsteils. 

Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis. 
  
2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen. 
 
3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen Bewerbenden enthalten. 

Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 6 Bewerbende enthalten. 
 
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Tietzow ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhn-

lichen Aufenthalt haben. 
 
5. Die in der Stadt Nauen wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren Delegierte 

können auch die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Tietzow bestimmen, sofern die 
Anzahl der im Ortsteil Tietzow wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durch-
führung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Nauen wahlberechtigten Mit-
glieder nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 
entsprechend. 

 
6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung, einer oder eines Ein-

zelbewerbenden, die oder der von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind mindestens 3 Unterstüt-
zungsunterschriften beizufügen. Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen Vereini-
gungen und Wählergruppen befreit, die am 21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des Orts-
teils Tietzow durch mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; Entsprechendes gilt für Einzelbe-
werbende, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat Tietzow vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn min-
destens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen gelten die Ausführungen 
zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß. 

 
M. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Wachow 

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Nauen gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Wachow mit folgenden Maßgaben sinngemäß: 

 
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Wachow ist das Gebiet dieses Ortsteils. 

Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis. 
  
2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen. 
 
3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen Bewerbenden enthalten. 

Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 6 Bewerbende enthalten. 

   



 

A — Amtlicher Teil 
 
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Wachow ihren ständigen Wohnsitz oder ge-

wöhnlichen Aufenthalt haben. 
 
5. Die in der Stadt Nauen wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren Delegierte 

können auch die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Wachow bestimmen, sofern die 
Anzahl der im Ortsteil Wachow wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durch-
führung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Nauen wahlberechtigten Mit-
glieder nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 
entsprechend. 

 
6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung, einer oder eines Ein-

zelbewerbenden, die oder der von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind mindestens 3 Unterstüt-
zungsunterschriften beizufügen. Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen Vereini-
gungen und Wählergruppen befreit, die am 21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des Orts-
teils Wachow durch mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; Entsprechendes gilt für Einzelbe-
werbende, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat Wachow vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn min-
destens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen gelten die Ausführungen 
zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß. 

 
N. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Waldsiedlung 

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Nauen gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Waldsiedlung mit folgenden Maßgaben sinngemäß: 

 
1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Waldsiedlung ist das Gebiet dieses Ortsteils. 

Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis. 
  
2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen. 
 
3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbende oder einen Bewerbenden enthalten. 

Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 6 Bewerbende enthalten. 
 
4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und im Ortsteil Waldsiedlung ihren ständigen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 
5. Die in der Stadt Nauen wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren Delegierte 

können auch die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Waldsiedlung bestimmen, sofern 
die Anzahl der im Ortsteil Waldsiedlung wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt Nauen wahlberechtigten 
Mitglieder nicht für die Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 
entsprechend. 

 
6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung, einer oder eines Ein-

zelbewerbenden, die oder der von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind mindestens 3 Unterstüt-
zungsunterschriften beizufügen. Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen Vereini-
gungen und Wählergruppen befreit, die am 21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des Orts-
teils Waldsiedlung durch mindestens ein Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; Entsprechendes gilt für Ein-
zelbewerbende, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat Waldsiedlung vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, 
wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß. 

 
III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen 
 

Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen Vordrucke werden von mir beschafft und können bei mir angefordert 
werden. 

 
Die Wahlleiterin für die Stadt Nauen 
Andrea Bublitz 

— Ende der amtlichen Bekanntmachungen — 
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